
TOP 2:

Bewerbung um eine Zentrale 

Unterbringungseinrichtung für 

geflüchtete Menschen



Worum geht es heute?

„Die Verwaltung wird beauftragt, die Bemühungen des Landes zur 

Erstellung und zum Betrieb einer ZUE mit maximal 350 Plätzen

auf dem städtischen Grundstück Gemarkung Geilenkirchen, Flur 44, 

Flurstück 181, zu begleiten. 

Eine abschließende Entscheidung erfolgt auf der Grundlage einer 

Kooperationsvereinbarung, die vom Land noch vorzulegen ist.

Im Sinne einer frühzeitigen transparenten Informationspolitik 

wird die Bezirksregierung Köln gemeinsam mit der Verwaltung 

zeitnah eine öffentliche Informationsveranstaltung 

durchführen.“



Was ist bisher passiert?

30.10.2023: Kommunalkonferenz der Bezirksregierung

29.11.2023: Vorschlag im HFA, GK als möglichen Standort 

anzubieten

20.12.2023: 1. Gespräch mit einem Mitarbeiter der Bezirksregierung

11.01.2024: Mail der Bezirksregierung, dass man das Gespräch über die 

Möglichkeit einer ZUE mit der Stadt fortsetzen möchte.

30.01.2024: 2. Gespräch mit fünf Vertretern der Bezirksregierung 

20.02.2024: Vorberatung im BSSK bzgl. Fortführung der 

Gespräche und Durchführung einer Informations-

veranstaltung



Es geht heute nicht um die finale 

Entscheidung, ob eine ZUE errichtet 

wird oder nicht.

Denn:

• Erforderlich sind zunächst umfassende 

Informationen über die Hintergründe und 

die Rahmenbedingungen – sowohl für den 

Rat wie auch für die Öffentlichkeit.



Warum schlägt die Verwaltung die 

Errichtung einer ZUE in Geilenkirchen vor?

• Nicht in dem Bestreben, „ohne Not und freiwillig“ 

zusätzliche geflüchtete Menschen in 

Geilenkirchen aufzunehmen!



Warum schlägt die Verwaltung die 

Errichtung einer ZUE in Geilenkirchen vor?

• Aufgrund der Erkenntnis, dass uns in den 

nächsten 1,5 Jahren ohnehin rd. 350 geflüchtete 

Menschen zugewiesen werden, die wir 

aufnehmen müssen. 

• Es gibt keine Möglichkeit für die Stadt, sich 

dieser Verpflichtung zu entziehen!



Das bedeutet: 350 zusätzliche geflüchtete 

Menschen werden zu uns kommen und sie 

müssen hier untergebracht werden – egal wie!

Welche Möglichkeiten haben wir?

• städtische Unterkünfte (rd. 220 Plätze),

• Anmietungen von privat,

• Häuser der BIMA in der 

Fliegerhorstsiedlung.



Diese Unterbringungsmöglichkeiten sind 

inzwischen ausgereizt!

Zur Verdeutlichung:

Geflüchtete, Stand Anfang 2022: 220 Pers.

Zuweisungen in 2022: 231 Pers.

Zuweisungen in 2023: 261 Pers.

Bisherige Zuweisungen für 2024: 58 Pers.

aktuelle Zahl: 624 Pers.



Was passiert bei weiterem Zuzug?

• In der bisherigen Diskussion: Bau einer 

weiteren städtischen Unterkunft (max. „nur“ 64 

Plätze, Baukosten für „nur“ ein Gebäude liegen 

bereits bei 2-4 Mio. €)

• Belegung von Turnhallen

• Belegung von Bürgerhäusern

• Soziale Betreuung aktuell schon nicht 

mehr leistbar.



Es geht damit nicht um die Frage, ob man 

den Zuzug von weiteren 350 Geflüchteten 

nach Geilenkirchen verhindern oder ablehnen 

kann, denn

• weitere Zuweisungen werden erfolgen,

• die Unterbringungspflicht kann nicht abgelehnt 

oder ausgesetzt werden,

• es gibt keine Deckelung der von GK 

aufzunehmenden Geflüchteten.



Wichtig ist die umfassende Information 

über das Thema, das Wissen um die 

Rahmenbedingungen und die Ausgangs-

situation sowie die Perspektiven für die 

Zukunft!

=> Weitere Einzelheiten, Eckdaten, Vor-

und Nachteile, Infos und Erfahrungswerte 

der Bezirksregierung, Möglichkeiten zum 

Austausch …



Auszugsweise ein paar wesentliche 

Punkte hierzu:

• Kosten in einer Größenordnung von mehreren 

Mio. € würden vermieden.

• Soziale Betreuung der Geflüchteten ist in 

ZUE besser; der Betreuungsschlüssel des 

Landes kann von der Stadt niemals erreicht 

werden.



Auszugsweise ein paar wesentliche 

Punkte hierzu:

• Keine Inanspruchnahme städtischer Kita-Plätze 

und Schulplätze notwendig.

• Beschulung in ZUE besser auf die Bedürfnisse 

der Kinder abgestimmt.

• Keine Belegung von Turnhallen und 

Bürgerhäusern nötig!



Weitere Infos:

• Stadt Geilenkirchen: Bürgerinformationssystem

https://www.geilenkirchen.de/rathaus/online-

dienstleistungen-und-andere-

angebote/buergerinformationssystem/

• Bezirksregierung Köln: https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-

sicherheit/unterbringung-von-gefluechteten

https://www.geilenkirchen.de/rathaus/online-dienstleistungen-und-andere-angebote/buergerinformationssystem/
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/unterbringung-von-gefluechteten


Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


